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 B. Beschlüsse und Bekanntmachungen des Landes

Bekanntmachungen  
in Bezug auf Gesetze

55 Allgemeinverfügung  
 des Ministeriums für Soziales, Gesundheit,  
 Frauen und Familie zum Verbot von  
 Veranstaltungen mit über 1.000 Teilnehmern

Sehr geehrte Damen und Herren,

das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in 
kurzer Zeit weltweit verbreitet. Es muss alles dafür ge-
tan werden, eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Auf Grund der Zuständigkeit des Ministeriums für 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie für landes-
weit anzuordnende Maßnahmen des Infektionsschutzes 
nach § 54 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Verbindung 
mit § 1 Absatz 2 der Verordnung über die Zuständigkei-
ten nach dem Infektionsschutzgesetz vom 12. Septem-
ber 2016 (Amtsbl. I S. 856) sowie § 28 Abs. 1 Satz 2 
IfSG ergeht folgende

Allgemeinverfügung

1. Veranstaltungen mit über 1.000 Teilnehmern wer-
den landesweit bis auf Weiteres untersagt.

2. Die Anordnung tritt in Kraft mit Wirkung ab 
11. März 2020, 18.00 Uhr.

3. Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung gegen 
die in Ziffer 1 enthaltene Anordnung gemäß § 75 
Abs. 1 Nr. 1; Abs. 3 IfSG wird hingewiesen.

4. Die Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 
Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar.

Begründung

Zu Ziffer 1:

Nach § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG kann die zuständige Be-
hörde Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen 
einer größeren Anzahl von Menschen beschränken 
oder verbieten, wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, 
Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt 
werden oder sich ergibt, dass ein Verstorbener krank, 
krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, soweit und 
solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertrag-
barer Krankheiten erforderlich ist.

Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krank-
heitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG, der sich im 
Saarland derzeit stark verbreitet. In allen Landkreisen 
und dem Regionalverband Saarbrücken wurden bereits 
Krankheits- und Ansteckungsverdächtige festgestellt.

Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von 
SARS-CoV-2 über Tröpfchen, z.B. durch Husten, Nie-
sen, und durch teils mild erkrankte oder auch asympto-
matisch infizierte Personen kann es zu Übertragungen 
von Mensch-zu-Mensch kommen.

Das Verbot von Großveranstaltungen über 1.000 Teil-
nehmern dient insbesondere dem Zweck, eine Ausbrei-
tung von COVID-19 zeitlich und räumlich zu verlang-
samen und in der gegenwärtigen Lage insbesondere 
von der noch anhaltenden Influenzawelle zu entkop-
peln. Eine zeitlich langsamere Ausbreitung hat den 
Vorteil, dass die medizinischen Versorgungssysteme 
über einen größeren Zeitraum in Anspruch genommen 
werden und die punktuelle Belastung geringer bzw. 
eine Überlastung vermieden wird.

Bei Veranstaltungen über 1.000 Besuchern/Teilneh-
mern sowohl in Gebäuden, als auch im Freien ist da-
von auszugehen, dass die folgenden, eine Weiterver-
breitung von COVID-19 begünstigenden Sachverhalte 
in stärkerem Maße vorliegen als bei kleineren Veran-
staltungen:

• Räumliche Nähe der Teilnehmer.

• Überregionale Auswirkungen auf die Verbreitung 
von COVID-19, da mehr Menschen aus Nachbar-
regionen, anderen Bundesländern oder mit interna-
tionaler Herkunft die Veranstaltung besuchen. Dies 
hat sowohl Auswirkungen auf einen möglichen 
Eintrag von Erkrankungen in eine Region als auch 
auf die Weiterverbreitung über regionale Grenzen 
hinaus.

• Eine Kontaktpersonennachverfolgung und daraus 
folgende Containmentmaßnahmen sind für den 
Fall, dass ein Teilnehmer im Nachhinein positiv 
auf SARS-CoV-2 getestet wird, nicht bzw. schlech-
ter möglich.

• Es ist wahrscheinlicher, dass Personen aus Kran-
kenversorgung, Öffentlichem Gesundheitsdienst 
sowie Innerer Sicherheit und Ordnung unter den 
Teilnehmern sind, die es besonders zu schützen 
gilt. Dasselbe gilt für Risikopersonen, zumindest 
für höhere Altersgruppen.

Hygiene-Maßnahmen, die das Risiko einer Ausbrei-
tung von SARS-CoV-2 einschränken, können die Ri-
siken bei solch großen Veranstaltungen nicht ausrei-
chend senken.

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ist die Unter-
sagungsanordnung verhältnismäßig und gerechtfertigt, 
um der vorrangigen Gesundheitssicherheit der Bevöl-
kerung (Art. 2 Abs. 2 S. 1 Grundgesetz) Rechnung zu 
tragen.

Soweit bei Veranstaltungen unter 1.000 Besucher/Teil-
nehmer erwartet werden, verbleibt es bei der geltenden 
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Verfahrensweise. In diesen Fällen ist durch die zustän-
dige Behörde nach § 1 der Verordnung über die Zustän-
digkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz eine indivi-
duelle Einschätzung der Veranstaltung erforderlich, ob 
und welche infektionshygienischen Schutzmaßnahmen 
zu ergreifen sind.
Die Risiken sind im Grundsatz nicht bei allen Veran-
staltungen gleich groß, daher sollten die jeweils Ver-
antwortlichen in einem strukturierten Risikomanage-
mentprozess eine sorgfältige Abwägung der konkreten 
Maßnahmen treffen.
Ab sofort haben die zuständigen Behörden im Zusam-
menwirken mit Veranstaltern von Großveranstaltungen 
anhand dieses strukturierten Risikomanagementpro-
zesses die jeweils konkret zu ergreifende Maßnahme 
zu ermitteln. Insbesondere die Zahl der Personen und 
die Feststellung der Identität der Personen sind auch 
hier in die Abwägung mit einzubeziehen. Je stärker 
sich die Teilnehmerzahl der Grenze von 1.000 annä-
hert, umso mehr spricht dafür, auch diese Veranstaltung 
im Zweifel zu untersagen/ohne Zuschauer durchführen 
zu lassen.
Zu Ziffer 2:
Die Anordnung tritt am 11. März 2020, 18.00 Uhr, in 
Kraft. Sie gilt bis auf Weiteres. Es wird in regelmäßi-
gen Abständen in Abhängigkeit von der Gefährdungs-
lage eine erneute Risikoeinschätzung vorgenommen.
Zu Ziffer 3:
Die in Ziffer 1 enthaltene Anordnung findet ihre Grund-
lage in § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG. Zuwiderhandlungen 
sind daher strafbar nach § 75 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 IfSG.
zu Ziffer 4:
Die Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 i. V. m.  § 16 
Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann gemäß §§ 42, 
74, 81 ff der Verwaltungsgerichtsordnung vom 21. Ja-
nuar 1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. März 1991 (BGBl. S. 686), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 Absatz 24 des Gesetzes vom 21. Juni 2019 
(BGBl. I S. 846) innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Klage beim Verwaltungsgericht des Saarlandes, 
Kaiser-Wilhelm-Straße 15, 66740 Saarlouis, erhoben 
werden.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den 
Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen angegeben werden.
Die Erhebung der Klage kann schriftlich, zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des 
Gerichts oder in elektronischer Form nach Maßgabe 
des § 55a Verwaltungsgerichtsordnung und der Verord-
nung für den elektronischen Rechtsverkehr mit Gerich-
ten und Staatsanwaltschaften im Saarland vom 12. De-
zember 2006 (Amtsbl. S 2237), zuletzt geändert durch 
die Verordnung vom 15. November 2017 (Amtsbl. I 
S. 986), erfolgen.
Soweit die Klageerhebung schriftlich oder zur Nieder-
schrift erfolgt, sollen der Klage so viele Abschriften 
der Klage einschließlich Anlagen beigefügt werden, 
dass alle übrigen Beteiligten eine Ausfertigung erhal-
ten können.

Saarbrücken, den 11. März 2020

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit,  
Frauen und Familie

In Vertretung  
Kolling


